
 

 
Taubenfütterung 
 
Laut der Taubenfütterungsverbotsverordnung (TFVVO) ist das Füttern von Tauben untersagt 
und kann sogar mit einer Geldbuße geahndet werden. Dieses Verbot gilt für Auslegung, 
Austreuen und Anbieten von Futter und Lebensmitteln. Tauben können Krankheiten auf 
Menschen übertragen und gefährden v.a. Allergiker, ältere und immungeschwächte Men-
schen und Kinder. Des Weiteren locken Futterreste Ungeziefer wie Ratten an. Bitte schützen 
Sie daher sich selbst, Ihre Familie sowie Ihre Nachbar:innen und füttern Sie keine Tauben. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis!  
 


